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Aus den uns vorliegenden Quellen ergeben sich keine aktuelleren Beträge der Bagatellgrenzen für 
die Umsatzsteuer-Rückerstattung in EU-Ländern als jene in der Ausarbeitung WD 4 – 3000 – 
125/15 genannten.  
Insofern bleibt es für Österreich bei einer Steuerbefreiung ab einem Liefergesamtwert von min-
destens 75,01 Euro sowie für Italien ab einem Liefergesamtwert von mindestens 154,95 Euro 
(inkl. Mehrwertsteuer).1  

*** 

                                     

1 Schwarz, in Schwarz/Widmann/Radeisen, UStG, § 6 UStG Rz. 19, Stand: 16.09.2016 (abgerufen am 5. Februar 
2019 über Haufe Steuer Office Kanzlei-Edition) 
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